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Verhaltens- und Hygieneregeln für den Spielbetrieb 

1 Vorausgesetzter Gesundheitszustand:

 Bei folgenden Symptomen darf die Sportanlage nicht betreten

werden: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche

Erkältungssymptome. Falls du solche Symptome aufweist, bleib

zuhause bzw. kontaktiere einen Arzt!

 Gleiches gilt, wenn Personen, die in deinem Haushalt leben, die

oben genannten Symptome spüren/zeigen.

 Falls du oder einer deiner Mitmenschen aus deinem Haushalt positiv

auf das Coronavirus getestet wurde musst du mind. 14 Tage dem

Trainingsbetrieb fernbleiben.

 Bei Vorerkrankungen, die ein erhöhtes Ansteckungsrisiko

begünstigen und/oder den Krankheitsverlauf nach einer Ansteckung

erschweren können, muss von einer Trainingsteilnahme abgesehen

werden.

2. Zone 1: Spielfeld/Innenraum:

 Auf bzw. um das Spielfeld dürfen sich nur relevante 

Personen(-gruppen) aufhalten:

 Spieler

 Trainer

 Funktionsteam (Arzt, Physiotherapeut, Betreuer)





 Die Kadergröße der Mannschaften (bei gleichmäßiger Verteilung der

Spieler) ist so zu wählen, dass die Maximalanzahl an Personen, die

gleichzeitig Sport mit Körperkontakt betreiben dürfen, nicht

überschritten wird.

 Den Anweisungen des Hygienebeauftragten und zuständigen

Vereinsmitgliedern sind Folge zu leisten.

3. Zone 2: Umkleidebereich:

 Zu den Kabinen haben nur die folgenden relevante

Personengruppen Zutritt:

 Spieler Trainer Funktionsteam (Arzt, Physiotherapeut, 
Betreuer) Schiedsrichter Hygienebeauftragter












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 Lüften während und nach dem Aufenthalt im Umkleidebereich.

 Lückenlose Anwesenheitsdokumentation (Listen hängen an der Tür

der jeweiligen Kabine).

 Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden.

4. Zone 3: Zuschauerbereich:

 Die Zuschauerzahl ist gemäß § 6 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung zur 

Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie (Amtsblatt des Saarlandes) vom 08.08.2020 

begrenzt.

 Beim Betreten und Warten vor dem Betreten der Sportanlage ist das 

Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung Pflicht.

  

  

 

  

  

 

 

  

 Bis zur Einnahme des Platzes im Gastronomiebereich ist das Tragen

einer Mund-/Nasenbedeckung ebenfalls verpflichtend.

 Den Anweisungen des Hygienebeauftragten und zuständigen

Vereinsmitgliedern sind Folge zu leisten.

Die Hygienebeauftragten des

stehen für Rückfragen Verhaltensregeln zur

Verfügung. Die Einhaltung der oben aufgeführten Regeln ist 

Grundlage für die Wiederaufnahme und Fortführung des Trainings- &

Spielbetriebs. Sie sollen jeden Besucher der Sportanlage bestmöglich 

vor einer Infektion (mit COVID-19) schützen.


